
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2008/7/4 2005/17/0170
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 04.07.2008

Index

L34004 Abgabenordnung Oberösterreich

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §101;

LAO OÖ 1996 §77 Abs1;

Rechtssatz

Der an den Beschwerdeführer und dessen Ehefrau gerichtete Bescheid des Gemeinderates enthielt keinen Hinweis auf

§ 77 Abs. 1 Oö LAO. Zur wirksamen Erlassung dieses Bescheides durch Zustellung an den Beschwerdeführer und seine

Ehefrau wäre es daher erforderlich gewesen, abweichend von seiner materiellen Adressierung an beide Ehegatten die

Zustellung je einer Ausfertigung an jeden von ihnen zu verfügen und durchzuführen. Da eine einzige Ausfertigung

eines Bescheides nicht für zwei Adressaten bestimmt sein kann, vermochte die formelle Adressierung der

Erledigungen der Gemeindebehörde an beide Ehegatten allenfalls für einen von ihnen Wirksamkeit zu entfalten (vgl.

das hg. Erkenntnis vom 24. Mai 1996, Zl. 94/17/0320).
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